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II . Pflichten in Anſehung der Perſon
des

Pflegbefohlenen .
SA ;

In Anſehung der Perſon des Pflegbefohlenen hat
der Vormund im Weſentlichen folgende Pflichten :

a ) für die dem Stande und Vermögen des Pflegbe —

fohlenen angemeſſene Erziehung , alſo insbeſondere

-Dafür zu ſorgen , Dap fein Múndel inder Religion,
ſowie in den für ſeinen künftigen Beruf erforder⸗

lichen Gegenſtänden hinreichend unterrichtet werde ;

b ) die Wahl dieſes Berufs ſo zu leiten , Dağ er in

reifern Jahren ſich ernähren und ſein Fortkommen

begründen kann ;

e ) bei dem Amte die geeigneten Maaßregeln in An⸗

trag zu bringen , wenn er erhebliche Gründe hat ,

mit der Aufführung des Mündelsunzufrieden juo

fein . ( LR .S. 468 . )

III . Pflichten in A nſehung desVermögens des

Pflegbefohlenen .

4Ermittlu ng und Feſtſtellung deff elben.
Der Vormund hat vor Allem den Beſtand und die

a

Lage des Vermögens ſeines Mündels Whiite und

zu dieſem Ende

a ) binnen den erſten zehn Tagen nach dem Antritt
der Vormundſchaft auf Abnahme der Siegel und

Fertigung der Inventur anzutragen ( L .R. S. 451 . ) ,
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b ) feine Forderungen an den Pflegbefohlenen bei

Vermeidung des Verluſts derſelben in dem In⸗

ventar genau anzugeben ( . . S. 4515 ,

C ) die Fahrniſſe , ſoweit er nicht durch die Theilungs - ⸗

behörde zu deren Aufbewahrung ermächtigt wird ,
binnen Monatsfriſt nach erfolgter Aufnahme des

Inventars öffentlich⸗ WäPae zu laſſen ( . R.

S . 452 . )
;

d ) wenn . er DieVormundſchaft von einem abgetre⸗
tenen Vormund übernimmt, unverzüglich aufRech⸗
nungsſtellung und Uebergabe des Pflegſchafts⸗

vermögens zu dringen . ( L. R. S . 451 . 469 . )

2) Verwaltung deffelben

ENE

In Hinſicht der Vermögensverwaltung hat Boan
- a ) von bem Amtsreviſorat beſtimmen zu laſſen , wie

hoch fich die jährlichen Ausgaben für den Mündel

und die Koſten der Verwaltung ſeines Vermögens
belaufen dürfen , und wie viel als Ueberſchuß der

Einnahme über die Ausgabe nutzbar anzulegen
iſt. ( . R. S . 454 . 455. Zweites SE :

- edict §: 48 . ) !

5 ) Iſt die Anlegung des Ueberſchjuffes binnen ſechs
Monaten nicht geſchehen, ſo hat der Vormund

nach Ablauf dieſer Friſt den Ueberſchußſelbſt zu

verzinſen . ( LR . S . 455 . )

e ) Güter und Gebäude des Pflegbefohlenen können
von

dem Vormund niemals länger als auf neun



Jahre vermiethet oder verpachtet werden ( L. . S.
4429 . 1748 . ) In der Regel muß die Vermie⸗

thung oder Verpachtung in öffentlicher Verſtei —

gerung geſchehen. Ausnahmen finden nur bei Ver⸗

miethungen , welche auf vierteljährige oder kürzere

Kündigung geſchehen , und bei Verpachtung unbe⸗

aie Güterſtücke ſtat . (Verordnung vom

6. März 1835 . . Bl . Nr . XIV . S . 80. )

dDie Kapitalien des Mündels (Lit . . ) hat der
Vormund entweder zum Ankauf von Grundſtücken

zu verwenden , oder gegen gerichtliche Pfandver⸗
ſchreibungen

verzinslich auszuleihen . Im letzteren

Fall muß doppeltes Unterpfand gegeben ſein.
Iſt doppeltes Unterpfand nicht zu erlangen , ſo

muß der ſchuldenfreie Werth der verpfändeten
Liegenſchaften den Betrag des Kapitals und zwei⸗

jähriger Zinſen wenigſtens um ein Drittheil über⸗

ſteigen ( . . S. 2162 . ) und die Kapitalanlage
vom Amtsreviſorat genehmigt ſein. Fehlt es durch⸗
aus an Gelegenheit zum Ausleihen gegen Pfand⸗
verſicherung, ſo hat ſich der Vormund darüber bei

dem Amtsreviſorat gebührend auszuweiſen und

ift auf den Vorſchlag des Letzteren von der Ober⸗

vormundſchaftsbehörde ( Amt ) zu entſcheiden , ob
und wie das Kapital angelegt werden ſoll.
Die Zinſen und ſonſtigen Einkünfte des Mündels

hat der Vormund alle Jahre pünktlich beizutrei⸗
ben und ſich darüber bei der Rechnungsſtellung
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auszuweiſen , widrigenfalls ihm Verzugszinſen
aufgerechnet und Ausſtände , die verloren gehen ,

zur Laſt geſchrieben werden können .
17 ) Hat der Mündel Erbgleichſtellungsgelder , Kauf - ⸗

ſchillinge und dergleichen zu fordern , ſo ſind die⸗

ſelben alsbald durch Eintrag in das Unterpfands⸗

buch ſicher zu ſtellen . ( L. . S . 2103 . 2106 .

2108 . 2409 . )

Nicht weniger iſt jeder Erwerb von Immobilien

( unbeweglichen Gütern) oder von Nutznießungs⸗

rechten an ſolche . . S . 2448 ) alsbald in das

betreffende Grundbuch eintragen gu laffen. ( &R.

S . 4583 a. Zweites Einführungsedict §. 25 . )

g ) Solen bedeutende Bauten vorgenommen , Schul⸗
den abbezahlt , oder ſonſtige außerordentliche Auss

gaben beſtritten werden , ſo hat ſich der Vormund

an den Waiſenrichter zu wenden , und mit dieſem
die Genehmigung des Amtsreviſorats einzuholen.

h ) Ueber Einnahme und Ausgabe hat der Vor⸗

mund ein fortlaufendes Tagebuch zu führen und

e Ausgabe mit armi zu belegen. ( LR.
©. 4714 . )

D Dispoſition über das Vermögen .
Ne Oi

;

Giner Befondern Crmädtigungbedarf derVor⸗
mund , um `

a) Darlehen i
i

Pfeobeflenen aufzunehmen ,



verpfänden ( L. R. S . 457 ) ,

5) Erbſchaften , wozu auch Erbvermächtniſſe und

Erbtheilvermächtniſſe zu rechnen ſind , für den

Pflegbefohlenen anzutreten , anzunehmen oder aus⸗
zuſchlagen ( L. . S . 461) ,

€) Schenkungen für denſelben anaa a ER
©. 463 ) ,

d ) Klagen , welche liegenſchaftlicheRechte des Pfleg⸗
befohlenen betreffen , anzuſtellen, oder einen deß⸗

falls gegen denſelben erhobenen Anſpruch als

richtig anzuerkennen ( L. R . S . 464 ) ,

e ) Theilungsklagenfür denſelben zu erheben a. R.
©: 465 ) ,

f) Vergleiche Namens desPflegbefohlenen abzu⸗
ſchließen ( . R .S. 4679 ) .

Hinſichtlich aller dieſer Handlungen hat ſich der Bor:
mund an den Waiſenrichter zu wenden und mit dieſem
die obervormundſchaftliche Ermächtigung des Amts ein⸗

zuholen ( zweites Einführungsedict §. 5. 19 ) .

4 ) Gerichtliche Vertretung desPfleg⸗
be f ohlenen .

§. 6.

In ald Angelegenheiten hat der Bornunh
den Pflegbefohlenen zu vertreten (L. . S . 450 ) , und

Klagen , auch wenn ſie keine liegenſchaftlichenRechte be⸗

treffen ( 9 . 5. Lit . . ) , niht ohne vorgängige Berathung
des

nifoncidjtere zu erheben; inſofern ſie aber ihrer

die Immobilien deſſelben zu veräußern oder zu

a R
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eeigenen Einſicht bei Beurtheilung der Rathſamkeit der

m Klagerhebung nicht vertrauen , haben fie darauf anzu⸗

tragen , daß das Amt die Sache vorher prüfe . ( Verord⸗

nung vom 18 . April 1810 . Nr . XVII . ,
©. 417 . §. . ) '

Zur Fortſetzung des Prozeſſes in zweiter Inſtanz be⸗

darf es der Ermächtigung der Kreisregierung . Orga⸗
niſationsedict von 1809 . Beilage D . §. 12 . Lit . . )

IV . Sicherung des Vermögens des Pfleg⸗

befohlenen.
NE

fF, Diem Vormund iſt nicht geſtattet :
D Fahrniſſe oder Liegenſchaften des Pflegbefohlenen

H an fih zu kaufen ( . R. S . 450 . 1596 . ) ;
5 ) ohne obervormundſchaftliche Ermächtigung Güter

deſſelben in Pachtung zu nehmen ( . . S. 450 . ) ;

©) fih Rehte oder Forderungen abtreten zu laſſen ,
welche einem Dritten gegen den Pflegbefohlenen

`
d) überall , wo fein eigenes Intereſſe mit dem des

aoo Mündels in Widerſpruch geräth, zur Aufſtellung
A eines beſondern Pflegers dem Amtsreviſorat da⸗

von Anzeige machen. CZweites Einführungs⸗

ebict
$. 17. )

Te

§ . 8.

Zur Sicherſtellung des Rechts des Pflegbefohlenen
iſt demſelben ein geſetzliches Pfandrecht das Ver⸗

zuſtehen CL . R .S. 450 ) . Auch ſoll der Vormund
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